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16 + 3 IBA Kandidaten
Die IBA Thüringen nominiert erste Kandidaten aus dem Projektaufruf ‚Zukunft StadtLand!’

„Die IBA ist in Thüringen dank aktiver Per-
sonen, die sich dem Anspruch stellten, etwas
Neues zu wagen, angekommen. Sie wird
nun greifbar, nimmt Gestalt an, aber sie ist
noch nicht komplett“, zieht Prof. Olaf Lang-
lotz des TMBLV ein Zwischenfazit. Die
IBA Thüringen hat neben der Benennung
von 16 besonders herausragenden Ideen zu
IBA-Kandidaten drei ‚Erwartungsräume’
festgelegt, in denen sie in den kommenden
Monaten Anregungen aus dem Projektaufruf
aufgreifen wird: den Projektraum Mittleres
Thüringen, den Kooperationsraum Stadt so-
wie den Gestaltungsraum Erlebbare Land-
schaft.

„Ich freue mich über die große Beteiligung
aus ganz Thüringen. Der erste Projektaufruf
hat sehr deutlich gezeigt, dass die Themen,
die sich die IBA Thüringen vorgenommen
hat, für die Menschen im gesamten Land re-
levant sind. Viele verschiedene Akteure
werden das Zukunftslabor IBA Thüringen in
den kommenden Jahren mitgestalten und so
dazu beitragen, Städte und den ländlichen
Raum noch stärker zu vernetzen“, so Chris-
tian Carius, Thüringer Minister für Bau,
Landesentwicklung und Verkehr sowie Auf-
sichtsratsvorsitzender der IBA Thüringen
GmbH.

Die IBA Geschäftsführerin Dr. Marta Doeh-
ler-Behzadi bei der Vorstellung der Kandi-
daten auf dem IBA Forum in Jena: „Mit den
ersten Kandidaten hat die IBA Thüringen ih-
re Gründungsphase definitiv abgeschlossen
und nimmt konkrete Gestalt an. Ich möchte
mich bei allen bedanken, die sich in diese
erste Phase eingebracht haben. Nun geht es
für 16 Kandidaten und drei ‚Erwartungsräu-
me’ in eine gemeinsame Qualifizierungs-
phase, in der die Akteure gemeinsam mit
dem Team der IBA Thüringen daran arbei-
ten, die Ideen weiterzuentwickeln und zur

Projektreife zu führen. Ich freue mich sehr
auf diesen Dialog, der heute beginnt.“

„248 Ideen aus ganz Thüringen zu sichten,
war in den letzten Wochen ein großes Stück
Arbeit, aber auch eine wunderbare Inspirati-
on für die IBA Thüringen. Der IBA Fach-
beirat hat versucht, die Ideen zu identifizie-
ren, die das größte Potenzial in sich tragen,
um Zukunft zu gestalten und beispielhaft
wie anschaulich in Szene zu setzen. Wir ha-
ben der IBA Thüringen ebenfalls empfoh-
len, offensiv bestimmte Räume und Themen
zu bearbeiten, die uns vielversprechend
und notwendig erscheinen, etwa die Frage
der Stadtentwicklung in den mittelgroßen
Thüringer Städten“, fasst Prof. Andreas
Wolf, Mitglied des IBA Fachbeirates und
Professor für Städtebau und Entwerfen an
der HTWK Leipzig, seine Eindrücke zusam-
men.

Der Fachbeirat hatte Ende September 2014
aus insgesamt 248 eingereichten Projekt-
ideen 16 als IBA Kandidaten empfohlen. Al-
le 16 IBA Kandidaten verbindet, dass sie
sich beispielhaft mit den Leitthemen der
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IBA Thüringen auseinandersetzen. Die Kan-
didaten haben richtungsweisende Projekt-
ideen entwickelt, die Pilotcharakter haben
und den Kriterien der IBA Stand halten. Die
IBA Kandidaten beziehen sich auf verschie-
dene räumliche Ebenen, von der Landschaft
und dem Dorf über das Quartier und die Ge-
samtstadt bis hin zur Region und zum über-
regionalen Netzwerk. Auch Initiativen zur
regionalen Kooperation und methodische
Ansätze ohne konkrete Verortung sind da- �

IBA Thüringen

Gruppenfoto der frisch gekürten IBA Kandidaten am 30. September 2014 im Volksbad
Jena. Copyright: IBA Thüringen, Fotograf: Thomas Müller
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bei. Inhaltlich decken sie ein breites Spek-
trum an Themen ab, wie beispielsweise
Energie, Wohnen, Landwirtschaft, Bildung,
Tourismus. Getragen werden die Kandida-
ten sowohl von der öffentlichen Hand als
auch von privaten und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren.

Außerdem hat die IBA Thüringen drei ‚Er-
wartungsräume’ definiert. In diesen begeg-
nen sich vielfältige und unterschiedliche
Projektideen, die noch einer weiteren Präzi-
sierung oder auch Vernetzung bedürfen. In
allen drei Themenfeldern möchte die IBA
Thüringen in den kommenden Monaten ak-
tiv werden:

Die Region Mittleres Thüringen, die land-
kreisübergreifend als bedeutende Kultur-

landschaft Europas erschlossen und erlebbar
gemacht werden soll. Hier ist die Idee vom
Regionalpark Saale-Ilm eine vielverspre-
chende Klammer.

Im Kooperationsraum Stadt sollen Fragen
der Stadterneuerung aufgegriffen werden.
Hier wird die IBA Thüringen auf das Netz-
werk PRINZIBA für Interkommunale Zu-
sammenarbeit zugehen.

Der Gestaltungsraum Erlebbare Landschaft
bezieht sich zunächst auf ganz Thüringen
und hat das Ziel, Natur- und Kulturrouten
mit IBA Qualitätssiegel zu gestalten.

Alle ausgewählten Kandidaten können Sie
unter http://www.iba-thueringen.de/
kandidatenfinden aufrufen.

Mit der Nominierung treten die IBA Kandi-
daten in eine Phase der Qualifizierung. Da-
bei arbeiten sie eng mit dem Team der IBA
Thüringen und ggf. externen Beteiligten zu-
sammen, um die Projektidee weiterzuent-
wickeln und zu schärfen. Ergebnis des ge-
meinsamen Qualifizierungsprozesses ist ein
Projektdossier, das Voraussetzung für die
Aufnahme als IBA Projekt ist. Der IBA
Fachbeirat wird den Fortschritt der Ideen be-
werten und seine Empfehlungen zur Nomi-
nierung der ersten IBA Projekte ausspre-
chen. Erste Projekte werden im Jahr 2015
erwartet.

Informationen der Pressemitteilung der
Internationalen Bauausstellung Thüringen
GmbH (IBA) entnommen

Kammerständiges

Nachdem der Wahlausschuss zur Vertreter-
wahl den Rücklauf gesichtet und auf Gültig-

keit geprüft hat, verblieben 499 gültige
Wahlscheine.

Folgende Mitglieder und Stellvertreter wur-
den in die Vertreterversammlung gewählt:

Neue Vertreterversammlung gewählt!
Nach 5 jähriger Amtszeit der Vertreterversammlung der Ingenieurkammer Thüringen hat in diesem Jahr die Neuwahl
der Vertreter und Stellvertreter in die Vertreterversammlung für die Legislaturperiode von 2014 bis 2019 stattgefun-
den.

Mitglieder der Vertreterversammlung

Titel Name Vorname Mitgliedschaft Wohnort Anzahl der Stimmen

Ansorg Jürgen BI Suhl 158
Bach Heike BI Sondershausen 145

Prof. Dr.-Ing. Bargstädt M. Sc. Hans-Joachim F Weimar 135
Beberhold Udo VB Weimar 142
Bornkessel Ralf BI Gera 128
Burkhardt Rüdiger BI Weimar 130
Dreblow Olaf BV Vachdorf 119

Dr.-Ing. Dressel Ulrich BI Gera 190
Ehrhardt Katharina F Greußen 138
Haustein Thomas BI Gera 137
Illing Ralf VB Sömmerda 117
Jahn Jürgen BV Greiz 125

Dr.-Ing. Krämer Wolf-Dietrich BI Weimar 171
Dr.-Ing. Lüders Frank BI Weimar 170

Neubauer Simone VB Erfurt 149
Dr.-Ing. Nottrodt Hans-Peter BI Kromsdorf 165

Reyer Sylvia BI Erfurt 165
Dr.-Ing. Schramm Dirk BI Meiningen 146

Stranz Dagmar BV Nordhausen 135
Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Frank F Weimar 254
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Aktuelle Weiterbildungsangebote
finden Sie unter www.bauhausakademie.de

Wir gratulieren den gewählten Kammermit-
gliedern sehr herzlich und wünschen viel Er-
folg bei der Mitarbeit in der Vertreterver-

sammlung. Den Mitgliedern und Stellvertre-
tern der Vertreterversammlung der vergan-
genen Legislatur danken der Vorstand und

die Geschäftsführung für das konstruktive
und engagierte Wirken.

Stellvertreter

Aus den Arbeitskreisen

Ingenieurtag 2015
In einer neuen Rubrik möchten wir die aktiven Arbeitskreise und Gremien unserer Kammer vorstellen. Ziel ist es, un-
sere Mitglieder über die engagierte Tätigkeit der Gremien zur Vertretung der berufsständischen Interessen zu infor-
mieren. Der Arbeitskreis Ingenieurtag 2015 traf sich am 2. September zur letzten Beratung im Jahr 2014.

Die Ingenieurkammer Thüringen, der VDI
Thüringer Bezirksverein e.V., der VDE
Thüringen e.V., der TÜV Thüringen e.V.
und der VBI Landesverband Thüringen e.V.,
bereiten gemeinsam einen Thüringer Ingeni-
eurtag vor. Vertreter der einzelnen Institu-
tionen trafen sich bereits Anfang des Jahres
zur organisatorischen und inhaltlichen Vor-
bereitung der Veranstaltung. Im Juni 2014
formierte sich ein wissenschaftlicher Beirat,
in dem Professoren der verschiedensten In-
genieurfachrichtungen mitarbeiten. Gemein-
sam wird nun ein Veranstaltungskonzept er-
stellt.

Der 27. August 2015 ist als Termin für den
Thüringer Ingenieurtag 2015 unter dem
Motto „Technische Herausforderungen – in

Zeiten des demographischen Wandels“ vor-
gesehen. Geplant sind drei Hauptthemen,
die in den parallel stattfindenden Vortrags-
reihen „Markt mit Zukunft – altersgerechte
Produkte“, „Wege aus der Demographie-
Falle – Thüringen als attraktiver Ausbil-
dungsstand-ort“ und „Altersresidenz oder
Comeback durch ländliche Revitalisierung“
dem Auditorium näher gebracht werden.
Hierzu sind drei Impulsreferate am Vormit-
tag vorgesehen. Am Nachmittag sollen
Workshops durchgeführt werden, um die
Themen in kleineren Gruppen vertiefen zu
können. Für die Teilnahme am Workshop
sollen noch weitere Thüringer Unterneh-
men, Absolventen, Hochschulen und Unter-
nehmenscluster gewonnen werden.

In der letzten Sitzung des Arbeitskreises
wurde die Struktur der Veranstaltung kon-
kretisiert. Themenschwerpunkte waren da-
bei mögliche Referenten und die verständ-
liche Vermittlung von ingenieurtechnischen
Zusammenhängen in den einzelnen Haupt-
themen.

In diesem Zusammenhang trat auch die Fra-
ge auf, wie der Ingenieurtag zu bewerben
und das Einladungsmanagement zu realisie-
ren ist. Das nächste Meeting ist für den Ja-
nuar 2015 geplant. Seien sie gespannt auf ei-
nen informativen Tag für Ingenieure im
Sommer 2015.

Caroline Illhardt

Titel Name Vorname Mitgliedschaft Wohnort Anzahl der Stimmen

Bätz Michael BI Erfurt 106
Gralka Ingo VB Gotha 104
Günther Achim BI Herbsleben 110
Kaiser Hans-Jochen BV Apolda 112
Kunter Klaus BI Erfurt 107
Liebold Manfred BI Tanna 109
Lutsch Kurt BI Dermbach 112
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Veranstaltung

EnEV 2014 ein nüchterner Überblick
Entwicklungsschritte und Zielrichtungen der EnEV

Die erste EnEV trat 2002 in Kraft und wurde
bereits 2004 durch eine Novelle abgelöst.
2007 gab es eine Neufassung, um das
EnEV-Werk an die EU-Richtlinien über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden an-
zupassen. Die zweite Novellierung erfolge
2009 und für 2012 war die nächste geplant –
ist aber erst mit zwei Jahren Verspätung am
1. Mai dieses Jahres als EnEV 2014 in Kraft
getreten. Sie wird als wichtiger Zwi-
schenschritt hin zum EU-Niedrigstenergie-
gebäudestandard deklariert, der ab 2019
bzw. 2021 gilt.

Nachfolgend soll versucht werden, den er-
reichten Stand durch einen Vergleich mit
den KfW-Effizienzhaus-Förderprogrammen
zu verdeutlichen: Mit der EnEV 2014 wird
ab 2016 beim Neubau noch nicht ganz der
Standard vom KfW- Effizienzhaus 70 er-
reicht. Bevor man beim EU Niedrigstener-
giehaus angelangt ist, gibt es bei der KfW
noch das Effizienzhaus 55 und das Effizi-
enzhaus 40. Für diese Entwicklung bleiben
dann aber gerade noch 5 Jahre Zeit.

Vor diesem Hintergrund kann man verste-
hen, dass der „Zwischenschritt“, den die
EnEV 2014 vollzieht, von vielen Fachleuten
als enttäuschend empfunden wird. Doch se-
hen wir uns im Folgenden an, welche kon-
kreten Veränderungen die EnEV 2014
bringt.

Als Bauplaner wollen wir zunächst die Än-
derungen betrachten, die unsere Baumaß-
nahmen betreffen. In der Reihenfolge des
Inkrafttretens gibt es Folgendes zu beachten:

1. Ab 1. Mai 2014 ist den Berechnungen
ein verändertes Referenzklima (Pots-
dam) zu Grunde zu legen. Davon merkt
man als Planer kaum etwas, da das Refe-
renzklima in der Berechnungssoftware
„versteckt“ ist. Man sollte aber darauf
achten, dass es bei den benutzten Pro-
grammen eingepflegt ist. Die Abwei-
chung in den Ergebnissen ist zwar ge-
ring, kann aber unter bestimmten Um-
ständen unangenehm sein.

2. Ab Anfang 2015 müssen nun alle Heiz-
kessel ersetzt sein, die älter als 30 Jahre
sind. Das gilt für Häuser, die nach dem
1. Februar 2002 ihren Besitzer gewech-
selt haben und Häuser die ab jetzt Ihren
Besitzer wechseln. Bei Sanierungsvorha-

ben sollte man darauf achten. Hier gelten
einige Ausnahmeregelungen von 2002
weiter.

3. Ab 1. Januar 2016 wird es nun wirklich
interessant. Dann tritt für Neubauten ei-
ne deutliche Anhebung der energetischen
Anforderungen in Kraft. Diese Verschär-
fung betrifft einerseits den zulässigen
Jahres-Primärenergiebedarf, der um ca.
25 % gesenkt wird und andererseits die
Wärmedämmung der Gebäudehülle, de-
ren zulässiger Wärmedurchgang um ca.
20 % besser sein muss als nach der
EnEV 2009. Stichtag für die Wirkung
auf ein Bauvorhaben ist die Einreichung
des Bauantrages oder der Bauanzeige,
bei verfahrensfreien Vorhaben der Bau-
beginn.

Hingewiesen sei hier noch auf die Tatsache,
dass die Verschärfung der Anforderungen
nicht auf der Ebene der Komponenten des
Referenzgebäudes, sondern auf der Ebene
der Berechnungsergebnisse definiert wird.
Dies bedeutet, man kann nicht mehr davon
ausgehen, dass ein Gebäude mit den Eigen-
schaften des Referenzgebäudes den EnEV-
Nachweis besteht. Im Gegenteil, es besteht
ihn mit Sicherheit nicht, was erstmal verwir-
rend ist, aber offensichtlich nicht eleganter
gelöst werden konnte. Bei der Nachweis-
führung für ein Gebäude wird also der
Schritt zu einer ersten zulässigen Lösung
schwieriger. Unter diesem Aspekt kann das
derzeit in die Diskussion geratene „Modell-
gebäudeverfahren“ (auch „EnEV easy“ ge-
nannt) eventuell wieder etwas Sicherheit in
die frühen Phasen der Planung von Wohnge-
bäuden bringen. Hier ist abzuwarten, wie
das in § 3 Abs. 5 der EnEV angekündigte
Verfahren tatsächlich aussieht.

Eine weitere Gruppe von Änderungen be-
trifft Vorgaben für Energieausweise. Ein
Teil der Änderungen betrifft in erster Linie
Hausbesitzer, Grundstücksmakler und Im-
mobilienverwaltungen, die meisten gelten
ab 1. Mai 2014:

1. Bei Verkauf und Vermietung von Gebäu-
den muss ein Energieausweis dem Käu-
fer oder Mieter ausgehändigt werden.
Bereits bei der Besichtigung der Immobi-
lie muss er initiativ vorgelegt werden.
(Bislang nur auf Nachfrage)

2. Bei Immobilienanzeigen ist ab 1. Mai
2015 die Energieeffizienzklasse anzuge-
ben, wobei es Ausnahmen gibt.

3. Die Pflicht der öffentlichen Hand zum
Aushang von Energieausweisen in be-
hördlich genutzten Gebäuden wird ver-
schärft und gilt für Gebäude über 500 m2

Nutzfläche, ab Juli 2015 bereits ab 250
m2 Nutzfläche.

4. Der Energieausweis muss auch in be-
stimmten nicht behördlich genutzten Ge-
bäuden mit starkem Publikumsverkehr
(Läden, Restaurants, Hotels, etc.) öffent-
lich ausgehängt werden, wenn ein Ener-
gieausweis vorliegt.

Eine Veränderung bei den Vorgaben für die
Energieausweise betrifft nun auch die
Bauingenieure und Architekten als prädesti-
nierte Ersteller dieser Ausweise. Damit in
den Immobilienanzeigen eine Energieeffizi-
enzklasse angegeben werden kann, wurde
diese Anforderung bei der Erstellung der
Energieausweise verbindlich eingeführt. Es
gibt nun die Klassen A+ bis H. Beim Einsatz
von Softwareprodukten zur Erstellung von
Energieausweisen ist also darauf zu achten,
dass diese eine aktuelle Schnittstelle zur
DIBt- Druckapplikation aufweisen.

Was sich gegenüber der EnEV 2009 nicht
verändert hat
Bemerkenswert ist hier vor allem, dass es
bei den Anforderungen an die energetische
Qualität bestehender Gebäudehüllen weiter-
hin nur für Fälle der Änderung wie z.B. eine
Putzerneuerung Anforderungen gibt.

Umsetzung der EnEV 2014
Erstmals in der Geschichte der EnEV wer-
den unabhängige Stichprobenkontrollen der
Energieausweise und der Berichte über die
Inspektion von Klimaanlagen durch die
Länder angekündigt. Hier ist abzuwarten,
wie das praktisch umgesetzt werden soll. Es
könnte ein Betätigungsfeld für spezialisierte
Ingenieure und Architekten werden, wobei
es aber auch möglich ist, das eine Instituti-
on/Behörde mit der Wahrnehmung dieser
Aufgabe betraut wird.

Dipl.-Ing. Holger Stertz,
Dr.-Ing. Volker Drusche

Arbeitskreis Energie
der Ingenieurkammer Thüringen
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Veranstaltung

Der Vizepräsident der Architektenkammer,
Dipl.-Ing. Thomas Wittenberg, begrüßte das
Publikum. Er thematisierte unter anderem
die Berufsrechte und Pflichten der Planer.
Prof. Dr.-Ing. Winfried Heusler, Leiter Cor-
porate Building Excellence bei der Schüco
International KG, erörterte die Optimierung
von Glasfassaden aus Sicht der Industrie.
Dabei verwies er auf verschiedenste techni-
sche Möglichkeiten zur Gestaltung von Fas-
saden der Zukunft. Heusler stellte Gebäude-
und Fassadensysteme, wie passive Konzep-
te (statische Fassade und aktive Gebäude-
technik) mit oder ohne Pufferzonen, aktive
Konzepte (dynamische Fassade und aktive
Gebäudetechnik) und kognitive Konzepte
mit einer „lernfähigen“ Steuerung von Fas-
sade und Gebäudetechnik vor.

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Wunderlich vom Inge-

nieurbüro für Bauwesen in Hofheim refe-
rierte anschließend über die Vielzahl der
aktuellen technischen Anforderungen an
Pfosten-Riegel-Konstruktionen und deren
Grenzen. Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion
steht für die Aufteilung der Fassade in senk-
recht verlaufende Pfosten und waagerecht
verlaufende Riegel. Zwischen diesen Kon-
struktionselementen, die die statischen Be-
lastungen weiterleiten, sind die Glasflächen
angeordnet. Der Ingenieur zeigte sowohl
die Unterschiede der im Hochbau verwen-
deten Flachgläser wie Float-, ESG-, TVG-,
Verbund-, Sicherheits- und Isolierglas auf
als auch die Unterschiede der Materialien
Stahl, Aluminium und Holz, die als Pfosten
und Riegel verwendet werden. Wunderlich
wies jedoch darauf hin, dass die technischen
Normen im Fassadenbau sich noch in der
Entwicklung befinden, was häufig dazu

führe, dass Planer sich in einer rechtlichen
Grauzone bewegten.

Nach kurzer Kaffeepause, stellte Jörg Lie-
sener von der esco Metallbausysteme
GmbH Ditzingen einen neuen, produktneu-
tralen Entscheidungsfinder für multifunk-
tionale Türen vor, der auf der Messe BAU
in München Anfang 2015 präsentiert wird
und vor allem bei der Ausschreibung nütz-
liche Dienste erweisen soll.

Carsten Taig und Firmengründer Rainer
Taig von der Firma Wertbau beendeten die
Fenstertagung mit ihren Vorträgen zu Fall-
beispielen bei der Fenstermontage sowie zu
Klebeverglasungen des Thüringer Unter-
nehmens.

Caroline Illhardt

Fenstertagung 2014
Die WERTBAU GmbH, die Architektenkammer Thüringen und die Ingenieurkammer Thüringen luden zur diesjähri-
gen Fenstertagung am 10. September ins Tagungshotel „Park Inn“ nach Weimar ein. Zentrale Themen bei der mitt-
lerweile 8. Auflage dieses Formats waren die technischen Möglichkeiten sowie Grenzen von Pfosten-Riegelsystemen.

Veranstaltung

Eingeladen wurde am 8. September 2014 in
das Atrium der Thüringer Aufbaubank. Den
ca. 50 Gästen wurde eine umfangreiche
Kurzvortragsreihe geboten. Zu Beginn gab
Ronald Jost, Leiter des Kundencenters Er-
furt, einen Überblick über die aktuellen För-
derprogramme der Thüringer Aufbaubank
(TAB) und einen Ausblick auf die kommen-
de Förderperiode. In seinem Vortrag „Nach-
haltigkeit als Fördergegenstand in den Pro-
grammen der Thüringer Aufbaubank“ stellte
er heraus, dass die Förderung von nachhalti-
gen Investitionen für den Thüringer Mittel-
stand durch die TAB weiter vorangetrieben
wird.

Anschließend referierte Jörg Möller, Abtei-
lungsleiter Infrastrukturförderung der TAB,
über die „Förderung von Energieeffizienz-
maßnahmen in Thüringer KMU“. Dieser
Bereich ist in den vergangenen Monaten von
Thüringer Unternehmen sehr nachgefragt
gewesen, was sich auch in der stark steigen-

den Zahl geförderter Investitionen wider-
spiegelt.

Dass diese Förderungen in der Praxis den
richtigen Anreiz schaffen, vorhandene Anla-
gen in Unternehmen mit Fördermitteln für
mehr Energieeffizienz umzubauen, zeigte
Dr. Frank Dinger in seinem Erfahrungsbe-
richt „Energiewende“ als Energieberater der
Thüringer Energie und Greentechagentur
anhand der HERZGUT Landmolkerei eG
Rudolstadt-Schwarza. Dort gelang es, durch
geförderte Energieeffizienzberatung und
durch finanziell unterstützte Investitionen
die laufenden Energiekosten in erheblichem
Umfang zu reduzieren. Das ist eine klassi-
sche Win-Win-Situation – für das Unterneh-
men und die Umwelt.

Thomas Seltmann, Autor des Stiftung Wa-
rentest Ratgebers „Photovoltaik – Solar-
strom vom Dach“, ging in seinem Vortrag
davon aus, dass der Ausbau der Solarstrom-

erzeugung weiter fortgesetzt wird. Anhand
belastbarer Studien zu den bereits installier-
ten PV-Anlagen widerlegte er die landläufi-
ge Annahme, die Leistung der Solarzellen
nehme mit der Betriebsdauer der Anlage
graduell ab. Mittlerweile liefen viele Anla-
gen seit mehr als 20 Jahren mit konstanter
Leistung. Er warb dafür, auch weiterhin in
Solarstromerzeugung zu investieren, auch
wenn nicht mehr die Einspeisevergütung,
wohl aber der Eigenverbrauch interessant
ist. Zukünftig werde die Speicherung der
tagsüber erzeugten Energie noch mehr fo-
kussiert, so dass eine zeitversetzte Nutzung
der Energie besser erfolgen kann. Zu den
praktischen steuerrechtlichen Schwierigkei-
ten für die Betreiber der PV-Anlagen nahm
abschließend Silvio Lieber Stellung. Parallel
zur Veranstaltung präsentierten sich Netz-
werkpartner des Nachhaltigkeitsabkommens
Thüringen.

Caroline Illhardt

Nachhaltigkeitstag „Energie“
Die Thüringer Aufbaubank und der Steuerberaterverband Thüringen haben den ersten Nachhaltigkeitstag „Energie“
veranstaltet.
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ARGE Baurecht

Grundlage für die Honorarermittlung bei
Planern ist seit Jahrzehnten die Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure
(HOAI). Die Honorare sind festgelegt, des-
halb wurde früher oft nicht über Ho-
norarnachträge verhandelt. Dies wird sich in
Zukunft ändern, prognostiziert die Arbeits-
gemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht
(ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltver-
ein (DAV). Die HOAI 2013 eröffnet im § 10
die Möglichkeit, zusätzliche Honorare zu
vereinbaren. Das ist an sich nicht neu, eine
ähnliche Regelung gab es auch in der frühe-
ren Version der Honorarordnung in § 7
Abs. 5 HOAI 2009. Geblieben ist das Pro-
blem der praktischen Umsetzung. Da die

HOAI die Leistungen des Planers in den ein-
zelnen Planungs- und Bauphasen genau be-
schreibt, sind alle wesentlichen Arbeits-
schritte bereits enthalten und werden entspre-
chend honoriert. Was sind also Zusatzleis-
tungen? Wie lassen sie sich definieren? Zu-
satzhonorare müssen schriftlich vereinbart
werden, das setzt klare Absprachen voraus.
Nach Ansicht der ARGE Baurecht sollten
Architekten und Ingenieure sich nicht scheu-
en, Nachträge regelrecht auszuhandeln, ähn-
lich wie Bauunternehmer dies (gemäß § 2
Abs. 5 VOB/B) praktizieren. Die Schwierig-
keit besteht meist darin, dem Auftraggeber
die Änderungen der Leistung gegenüber den
vertraglich beauftragten Leistungen plausibel

zu machen. Nach Erfahrung der ARGE Bau-
recht lassen sich Änderungen leichter nach-
vollziehen, je konkreter die einzelnen Leis-
tungsphasen voneinander getrennt werden.
Mit dem Abschluss jeder Leistungsphase
und der entsprechenden Freigabe des Bau-
herrn, liegt ein Zwischenergebnis vor, das als
Grenze gelten kann. Bauherrenwünsche, die
diesen Zwischenstand noch einmal revidie-
ren und Änderungen des bereits erreichten
Status erfordern, können als Zusatzleistung
definiert und entsprechend gesondert hono-
riert werden.

Weitere Informationen zur ARGE Baurecht
unter www.arge-baurecht.com.

Zusatzhonorare für Planer
Die Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) informiert aktuell über die Möglichkeit für
Planer, bei Änderungen zusätzliche Honorare zu vereinbaren.

Deutscher Brückenbaupreis 2014

Die Dokumentation zum Wettbewerb um
den Deutschen Brückenbaupreis 2014 ist er-
schienen. In der Broschüre werden die Sie-
gerbauwerke in den beiden Wettbewerbs-
kategorien „Straßen- und Eisenbahn-
brücken“ sowie „Fuß- und Radwegbrücken“
und die jeweils maßgeblich verantwortli-
chen Ingenieure vorgestellt. Außerdem prä-
sentiert die Broschüre die in beiden Wettbe-
werbskategorien nominierten Brücken sowie
alle weiteren der insgesamt 37 zum Wettbe-
werb eingereichten Straßen-, Bahn-, Fuß-
und Radwegbrücken. Damit bietet die Doku-

mentation des inzwischen zum fünften Mal
gemeinsam von der Bundesingenieurkam-
mer und dem Verband Beratender Ingenieure
VBI veranstalteten Wettbewerbs einen infor-
mativen Überblick zum aktuellen Brücken-
baugeschehen in Deutschland. Ein ausführ-
licher Bericht von der Festveranstaltung mit
rund 1.300 Gästen am 12. März in Dresden
und Einblicke in die Arbeit der Jury runden
die Publikation ab.

Mit dem 2006 ins Leben gerufenen Deut-
schen Brückenbaupreis wollen VBI und

Bundesingenieurkammer den kreativen Bei-
trag der Ingenieure zur Baukultur ins
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit rücken.
Schirmherr ist das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur.

Erhältlich ist die Dokumentation in Einzele-
xemplaren bei der Bundesingenieurkammer.
Bestellungen per E-Mail: runge@bingk.de
oder per Fax: 030/25342903.

Verband Beratender Ingenieure

Wettbewerbsdokumentation erschienen
Die Broschüre präsentiert die Preisträger und alle Bewerber. Sie bietet zugleich einen informativen Überblick zum ak-
tuellen Brückenbaugeschehen in Deutschland.

Weiterbildung

Anmeldung und Informationen:
Bauhaus Akademie Schloss Ettersburg
gGmbH, Frau Ehmer, Am Schloss 1,
99439 Ettersburg
Tel.: 0 36 43 / 7 42 84 15,
Fax: 0 36 43 / 7 42 84 19,
ehmer@bauhausakademie.de,
www.bauhausakademie.de
Entgelte:
1 - Mitglieder der IKT, VBI-LV Thüringen

(für Tagesseminare)
2 - Mitglieder der AKT und anderer Archi-

tekten – und Ingenieurkammern, des
BVS, VBI-LV Thüringen (für Lehrgän-
ge)

3 - Angestellte von Mitgliedern der AKT,
IKT, LVS Thüringen, VBI-LV Thürin-
gen; ö.b.u.v. Sachverständige, Mitglieder
des BIV Hessen-Thüringen, von HWK,
Anwaltskammern

4 - Gäste

Zusatzqualifikationen
Energieeffizienz-Experte.
Basismodul „Energieeffizientes Bauen“
(B 2-V)
22. Januar 2015 bis 14. März 2015 - Anmel-
deschluss: 07.01.2015
80 Fortbildungsstunden / Entgelt: 860 / 960
/ 1.090 / 1.280 EUR

FIS 6
Berufsbegleitendes Zertifikatsstudium an
der Bauhaus-Universität Weimar mit dem
Abschluss als:
Fachingenieur für Straßenbau
9. Januar 2015 bis 26. Juni 2015 – Anmel-
deschluss: 22.12.2014
144 Fortbildungsstunden - 18 Präsenztage /
Abschlussarbeit / Verteidigung
Entgelt: 3.810 / 3.990 / 3.990 / 3.990 EUR
inklusive Immatrikulationsgebühren

Mehr Informationen und Anmeldung:
www.wba-weimar.de
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Fachliteratur

Neu erschienen ist Heft 9 – Projektmanage-
ment in der Bau- und Immobilienwirtschaft
in der 4. vollständig überarbeiteten Auflage.
Erarbeitet wurde die Neuauflage von der
AHO-Fachkommission „Projektsteuerung/
Projektmanagement“.

Die Projektsteuerung im Bauwesen hat sich
seit den 70-er Jahren als eine eigenständige
Leistungsdisziplin bei der Abwicklung von
großen Bauvorhaben etabliert. Da die in
§ 31 HOAI beispielhaft aufgezählten Leis-
tungen nicht geeignet waren, die auftragge-
ber- und auftragnehmerseitigen Anforderun-
gen an ein spezifiziertes Leistungsbild für
Projektsteuerleistungen zu erfüllen, hat
die AHO-Fachkommission Projektsteue-
rung/Projektmanagement erstmals 1996 ein
Leistungsbild entworfen.

Von diesem Erstansatz aus hat sich dieses
kontinuierlich weiterentwickelt.

In aktueller Fassung weist die Leistungs-
struktur fünf Handlungsbereiche der Pro-
jektsteuerung auf und wurde im Hinblick
auf die neue HOAI 2013 überarbeitet:

A Organisation, Informationen, Koordi-
nation und Dokumentation (übrige
Handlungsbereiche einbeziehend)

B Qualitäten und Quantitäten
C Kosten und Finanzierung
D Termine, Kapazitäten und Logistik
E Verträge und Versicherung

Die Handlungsbereiche sind wiederum in
fünf Projektstufen differenziert. Alle Einzel-
leistungen wurden umfassend kommentiert.

Abgeleitet wurde eine Honorarordnung mit
verschiedenen Differenzierungsmöglichkei-
ten. Ebenfalls integriert wurde ein Leitfaden
zur Beauftragung und Vertragsgestaltung für
Projektsteuerungsleistungen sowie eine Auf-
gabendifferenzierung zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer.

Das Heft ist in der Schriftenreihe des AHO
Ausschuss der Verbände und Kammern der
Ingenieure und Architekten für die Honorar-
ordnung e.V. als unverbindliche Honorie-
rungsempfehlung im Bundesanzeiger Verlag
erschienen.

Mit Heft 30 erscheint die 1. Auflage „Pla-
nungsleistungen im Bereich der Tiefen Geo-
thermie“.

Die Planungsaufgaben von Anlagen zur
Nutzung der Tiefen Geothermie lassen sich
grundsätzlich in die beiden Bereiche „Unter-
tägige Anlagen“ und „Obertägige Anlagen“
unterteilen. Während die Honorierung der
Planungsleistungen zu den Obertägigen An-
lagen als anderweitig durch die HOAI abge-
deckt angesehen werden kann, sind die Leis-
tungen der „Untertägigen Anlagen“ derzeit
nicht im Hinblick auf die Honorierung defi-
niert. In diesem Leitfaden werden deshalb
die erforderlichen Leistungen für die Pla-
nungen der „Untertägigen Anlagen“, unter-

teilt in vier Leistungsphasen bis zur Abnah-
me der Untertägigen Anlagen, behandelt.
Der Aufbau der Beschreibung der Leis-
tungsbilder orientiert sich an dem zeitlichen
Ablauf eines Projektes der Tiefen Geother-
mie und löst sich damit von dem klassischen
Aufbau der HOAI. Mitbehandelt werden die
Schnittstellen zum fachspezifischen Pro-
jektmanagement sowie zu spezifischen Leis-
tungen der „Obertägigen Anlagen“. Das im
Arbeitskreis „Tiefe Geothermie“ erarbeitete
Heft weist die folgende Struktur auf:
• Anwendungsbereich
• Leistungsbild
• Honorierungsansätze
• Honorartabellen

Mit dem vorgelegten Heft soll Investoren,
Bauherren und Planern ein Leitfaden für die
Honorierung ihrer Projekte zur Verfügung
gestellt werden.

Die 3. vollständig überarbeitete Auflage von
Heft 6 „Besondere Leistungen bei der Pla-
nung von Anlagen der Technischen Ausrüs-
tung nach Teil 4 Abschnitt 2, Anlage 15,
Nr.15.1 HOAI 2013“ liegt ebenfalls vor.

Das Leistungsbild Technische Ausrüstung
ist sowohl bei den Grundleistungen als auch
bei den Besonderen Leistungen vollständig
überarbeitet worden. Im Auftrag und unter
der Federführung des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) sowie in Zusammenarbeit mit
Vertretern der öffentlichen Auftraggeber des

Neuauflagen in der AHO-Schriftenreihe
Der Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. vermeldet
Neuauflagen und Neuerscheinungen in der AHO-Schriftenreihe.
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Geburtstage

Die Ingenieurkammer Thüringen heißt
ihre neuen Mitglieder herzlich willkom-
men und steht als Ansprechpartner gern
zur Verfügung.

Nachfolgend aufgeführte Ingenieure wur-
den durch den Eintragungsausschuss in
die Listen der Ingenieurkammer Thürin-
gen eingetragen:

Liste der Freiwilligen Mitglieder
Dipl.-Ing. Marco Nikoleizig, 5526
Dipl.-Ing. (FH) Klaus-Peter Frenzel, 5527
Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
Christian Rüchardt, 5529
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Körner, 4593

Nachfolgend aufgeführte Ingenieure wur-
den durch den Eintragungsausschuss aus
den Listen der Ingenieurkammer Thürin-
gen gelöscht:

Liste der Beratenden Ingenieure
Dipl.-Ing. Dirk Beyermann, 1062
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wagner, 2436 (wei-
ter als bauvorlageberechtigter Ingenieur ein-
getragen)
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Heymel, 317

Liste der bauvorlageberechtigten Ingeni-
eure
Dipl.-Ing. (FH) Christiane Schade, 905
Dipl.-Ing. Angelika Fey, 298
Dipl.-Ing Rüdiger Ehrlich, 1212
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Körner, 4593
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Heymel, 317

Liste der Freiwilligen Mitglieder
Dipl.-Ing. (FH) Ralf Menz, 4619
Dipl.-Ing. Anja Krüger, 4002

Aus den Ausschüssen – Eintragungsausschuss

Eintragungen und Löschungen
September 2014

Wir gratulieren unseren Mitgliedern
und wünschen alles Gute!

(November 2014)

30. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Hartmut Mihm

50. Geburtstag
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Ubbo Meyer
Dipl.-Ing. Jens Rupprecht

60. Geburtstag
Dipl.-Ing. Rolf Mauersberger
Dipl.-Ing. Ronald Karmrodt

65. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Monika Grenzemann
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Hopf
Dipl.-Ing. Michael Schüler

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Reinhard Berg
Dipl.-Ing. Falko Ducia
Dipl.-Ing. Eike Reutermann

72. Geburtstag
Dipl.-Ing. Jochen Schairer

73. Geburtstag
Dipl.-Ing. Jürgen Naß

76. Geburtstag
Dr.-Ing. Fritz Rath
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Bundes, der Länder und der kommunalen
Spitzenverbände, der Deutschen Bahn AG
und Vertretern des Ausschusses der Verbän-
de und Kammern der Ingenieure und Archi-
tekten für die Honorarordnung e.V. (AHO),
der Bundesarchitektenkammer (BAK) und
der Bundesingenieurkammer (BIngK) wur-
de unter wissenschaftlicher Begleitung von
Univ.-Prof. Hans Lechner eine Aktualisie-
rung der Leistungsbilder vorgenommen. Da-
bei wurden die Grundleistungen und die Be-
sonderen Leistungen in Anlage 15.1 zur
HOAI 2013 wieder phasenbezogen zusam-
mengefasst. Die getrennte Aufführung der
Grundleistungen und Besonderen Leistun-
gen -so noch in der HOAI 2009- wurde wie-
der aufgegeben.

Im Teil A werden die Besonderen Leistun-
gen in einzelnen Leistungsphasen:
1. im Leistungsbild der Technischen Aus-

rüstung,

2. für infrage kommende Besondere Leis-
tungen in anderen Leistungsbildern so-
wie

3. für relevante Besondere Leistungen,
die in keinem Leistungsbild der HOAI
enthalten sind, aufgelistet, beschrieben,
anhand von Beispielen erläutert und
wenn möglich in v.H. der Honorare des
§ 56 Abs. 1 HOAI bzw. in v.H. der an-
rechenbaren Kosten gemäß § 6 Abs. 1
Nr. 1 HOAI bewertet.

Die noch in der 2. Auflage des Heftes 6 als
„außerordentliche Leistungen“ bezeichneten
Besonderen Leistungen werden nunmehr im
Teil B als Besondere Leistungen im gesam-
ten Leistungsbild aufgeführt.

AHO Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Architekten

für die Honorarordnung e.V.


